An die
Regierung von Mittelfranken
Promenade 27
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91511 Ansbach
zur Fristwahrung per Fax 0981 / 53 1206
Ust-Mfr-NbgL-A6-PWC-Anlage-Erg-0410
12.04.10
Vollzug des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG)

Planfeststellungsverfahren für den Neubau einer PWC-Anlage

zwischen Moosbach und Birnthon an der BAB A 6 Nürnberg-Amberg-Waidhaus

Abschnitt: AK Nürnberg Ost – AK Altdorf, bei Betr.-km 798+100
Ergänzende Stellungnahme des Bundes Naturschutz in Bayern e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst herzlichen Dank für die nachträgliche Beteiligung am Verfahren. Offensichtlich hat die Regierung von Mittelfranken eingesehen, dass das Beschleunigungsgesetz, das den BN von der üblichen Beteiligung ausschließt, nicht so rechtssicher ist wie von der damaligen Bundesregierung geplant.

Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. beantragt hiermit für alle weiteren Verfahren für Bundesvorhaben wieder eine ordentliche Beteiligung mit Übersendung der Unterlagen und Einräumung einer angemessenen Frist zur Stellungnahme.

Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. nimmt als anerkannter Naturschutzverband nach dem BNatSchG und dem Umweltrechtsbehelfsgesetz und aufgrund seiner darüber hinaus weitergehenden Klagebefugnis nach der Richtlinie 35/2003 der EU zur o.g. Planung wie folgt Stellung:
Die Stellungnahme vom 10.03.10 wird vollinhaltlich aufrechterhalten. 


Ergänzend wendet der BN folgendes ein:

Der Bund Naturschutz lehnt nach Durchsicht der zur Verfügung gestellten Unterlagen den Bau einer PWC-Anlage im Reichswald bei Mossbach ab und fordert die Einstellung der Planungen und einen Verzicht auf den Bau.
Sollte an der Planung festgehalten werden, fordert der BN die Prüfung von Alternativen, um die Beeinträchtigungen durch die geplanten Rodungen des Bannwaldes und beim Betrieb der PWC-Anlage auf das europäische Vogelschutzgebiet, das Grundwasser, Oberflächengewässer, geschützte Arten, bzgl. Lärmimmissionen in Siedlungsgebieten und im Naherholungsgebiet zu vermeiden.

UVP
Für die geplante Anlage soll Wald in erheblichem Umfang gerodet werden. Der Wald unterliegt dem Schutz der BannwaldVO.

Die in Unterlage 16 dargestellten Wirkfaktoren sind teilweise falsch dargestellt. Z.B. gibt es durch das Vorhaben eine Erhöhung von Lärmemmissionen, eine Erhöhung von Schadstoffemissionen, eine visuelle Veränderung, Änderungen an Gewässern und klimatische Veränderungen. Erhebliche Nachteile sind z.B. durch Oberflächenentwässerung zu besorgen. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bringen nachteile für weitere Schutzgebiete usw.

Im Verfahren wurde eine UVP rechtswidrig nicht vorgelegt. 
Der BN fordert die Einstellung des Verfahrens, hilfsweise eine Ablehnung auf Grundlage der vorgelegten Planungen. Sollte an der Planung festgehalten werden, fordert der BN die Vorlage einer UVP.
Verträglichkeitsprüfung
Die geplante Anlage soll im Europäischen Vogelschutzgebiet "Nürnberger Reichswald" errichtet werden.
Wie bereits in der Stellungnahme vom 10.3.10 dargelegt, sind durch die Planung eine Vielzahl von Arten, die unter dem Schutz der Vogelschutzrichtlinie stehen, betroffen.

Der BN weist die Bewertung im Textteil zum LBP Unterlage 12.0 S. 15 zurück, "dass die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes 'Nürnberger Reichswald' nicht erheblich betroffen sind".

Die Verträglichkeitsprüfung von WGF Landschaft ist mangelhaft.

Der BN fordert die Einstellung des Verfahrens, hilfsweise eine Ablehnung auf Grundlage der vorgelegten Planungen. Sollte an der Planung festgehalten werden, fordert der BN die Vorlage einer aussagekräftigen Verträglichkeitsprüfung nach EU-Recht.
Berücksichtigung weiterer Projekte und Planungen mangelhaft

Zusätzlich zur Liste der Eingriffe und Projektplanungen im Bereich des Vogelschutzgebietes Nürnberger Reichswald in der Stellungnahme vom 10.3.10 fordert der BN die Einbeziehung folgender Planungen im Rahmen einer Verträglichkeitsprüfung nach EU-Recht:
· Rodungen für eine PWC-Anlage Fuchsmühle/Ludergraben an der A3
· Forstliche Erntemaßnahmen mit Harvestern und anderen Gerätschaften mit Fällung von Höhlenbäumen sowie weitere störende Eingriffe des Forstbetriebes während der Vogelbrutzeit.

· Rodungen im Sebalder Reichswald in Erlangen im Rahmen der Erweiterung des Universitäts-Südgeländes

· Rodungen im Tiergarten Nürnberg für den Bau der sog. Lagune

· Geplantes Asphaltmischwerk in Nürnberg an der Breslauer Straße

· Rodungen entlang der Autobahnen A3, A9 und A6 , evtl. auch an der A73 durch den Bayerischen Forstbetrieb 

· Neubau und Erweiterung der Rastanlage Feucht-West

· Erweiterung der Rastanlage Feucht-Ost

· Ausbau der Autobahn A6

Die Liste ist möglicherweise nicht abschließend, da der Bund Naturschutz in vielen Fällen nicht beteiligt oder informiert wird.
Der BN weist die Bewertungen in der Unterlage 12.3 Vogelschutz-VP S. 42 zurück, nach der "keine kumulativen Wirkungen auf die an der A6 nördlich Moosbach zu betrachtenden Erhaltungsziele und Vogelpopulationen prognostiziert" werden. Z.B. sind die Annahmen bzgl. Auerhuhn so vage, dass korrekte Bewertungen offenbar nicht getroffen werden konnten.

Der BN weist die Betrachtung kumulativer Wirkungen "auf ein engeres Umfeld um das Vorhaben" (S. 43) zurück. Es steht dem Vorhabensträger nicht zu, diese für ihn günstige Eingrenzung vorzunehmen. Die Gutachter geben ja sogar selbst zu, "Die kumulative Wirkung insbesondere bei weiter entfernt liegenden Plänen und Projekte entzieht sich … einer belastbaren Beurteilung im Rahmen dieser Untersuchung." (S. 43).
Mit der nicht gerechtfertigten Reduzierung des Betrachtungsraumes und der Betrachtungstiefe kommt der Gutachter zu dem falschen Schluss, die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen seien jeweils "nicht erheblich".

Wer so gutachtet, braucht sich nicht wundern, dass die Roten Listen gefährdeter Arten in Bayern, Deutschland und weltweit immer länger werden.

Managementplan

Für das Vogelschutzgebiet wird derzeit ein Managementplan erstellt. Angesichts einer Vielzahl von Eingriffsprojekten, die derzeit offenbar im Schnelldurchgang geplant werden, drängt sich der verdacht auf, dass noch kurz vor Verabschiedung des Managementplanes rechtkräftige Bescheide ergehen sollen. Da die Umsetzung der VS-Richtlinie mit vielen Jahren Verspätung vorgenommen wird, liegen schwerwiegende Versäumnisse der staatlichen Behörden vor.

Der BN fordert die Ablehnung der geplanten Maßnahme. Sollte daran festgehalten werden, ist der Managementplan zwingend hinzuzuziehen.

Ausgleichsmaßnahmen
Geplante Ausgleichsmaßnahmen liegen z.T. im Landschaftsschutzgebiet (z.B. A2 im LSG Südlicher Jura mit Moritzberg und Umgebung"). Die Aufforstung von Offenflächen im LSG ist als kritisch anzusehen und wird vom BN abgelehnt.
Der BN bezweifelt, dass die als E1 bezeichnete Ersatzmaßnahme geeignet ist, die Beeinträchtigungen zu kompensieren. Im Übrigen ist ein Waldumbau hin zu standortgerechter Bestockung im Reichswald Aufgabe des bayerischen Staatsforstbetriebes. Sie kann nicht als Kompensationsmaßnahme angerechnet werden.
Tom Konopka

Regionalreferent
An die
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Vollzug des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG)

Planfeststellungsverfahren für den Neubau einer PWC-Anlage

zwischen Moosbach und Birnthon an der BAB A 6 Nürnberg-Amberg-Waidhaus

Abschnitt: AK Nürnberg Ost – AK Altdorf, bei Betr.-km 798+100
Stellungnahme des Bundes Naturschutz in Bayern e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. nimmt als anerkannter Naturschutzverband nach dem BNatSchG und dem Umweltrechtsbehelfsgesetz und aufgrund seiner darüber hinaus weitergehenden Klagebefugnis nach der Richtlinie 35/2003 der EU zur o.g. Planung wie folgt Stellung:

Der BN beantragt eine rechtskonforme Anhörung mit entsprechender Frist ab Übermittlung der vollständigen Unterlagen.

Der Bund Naturschutz lehnt vorsorglich die öffentlich ausgelegte Planung für eine PWC-Anlage ab und fordert einen Verzicht auf den Bau.

Sollte an der Planung festgehalten werden, fordert der BN die Prüfung von Alternativen, um die Beeinträchtigungen durch die geplanten Rodungen des Bannwaldes und beim Betrieb der PWC-Anlage auf das europäische Vogelschutzgebiet, das Grundwasser, geschützte Arten, bzgl. Lärmimmissionen und auf das Naherholungsgebiet zu vermeiden.

Die Autobahndirektion Nordbayern plant an der A6 Nürnberg-Amberg-Waidhaus den Neubau einer beidseitigen Park- und WC-Anlage (PWC) mit entsprechenden Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen sowie den Versorgungs- und Entsorgungsleitungen im Lorenzer Reichswald auf ca. 5 Hektar. Es sind beidseitig der Autobahn jeweils 36 Lkw-Stellplätze, vier Busstellplätze, zwei Stellplätze für Pkw mit Anhänger und 24 Pkw-Stellplätze geplant. 

Verfahren

Der BN sieht es als mit Europarecht nicht vereinbar an, dass die Regierung von Mittelfranken das Planfeststellungsverfahren auf Grundlage des Verfahrensbeschleunigungsgesetzes durchführt.
Das Anhörungsverfahren wurde ohne Beteiligung des Bundes Naturschutz als anerkanntem Naturschutzverband eingeleitet. 

Der Bund Naturschutz erhielt erst nach Ende des förmlichen Anhörungsverfahrens (Auslegungszeitraum 25.1.10 - 24.2.10) Kenntnis des Vorhabens, Unterlagen wurden nicht zur Verfügung gestellt. 
Eine Mitteilung im Amtsblatt der Regierung von Mittelfranken erfolgte nicht.

Der Bund Naturschutz hat in der Vergangenheit seit In-Kraft-Treten des Beschleunigungsgesetzes regelmäßig bei der Regierung von Mittelfranken nachgefragt, ob und wenn ja welche Planfeststellungsverfahren im Gebiet des Regierungsbezirkes Mittelfranken laufen oder in Zukunft geplant sind. Im Jahr 2009 waren dies allein mindestens zehn Anfragen bei Frau Müller, Regierung von Mittelfranken. In keiner der Anfragen wurde das Vorhaben auch nur erwähnt. 

Lediglich drei Planungsverfahren an der A6 wurden seit Abfrage bei der Regierung von Mittelfranken mitgeteilt: 

· Anschlussstelle Ansbach an der A6 (5.7.07), 

· Sechsstreifiger Ausbau A6 zwischen Kreuz Nürnberg-Süd und Kreuz Nürnberg-Ost (Mitteilungen 5.7.07, 12.10.07, 11.1.2008, 31.10.08, 9.12.08) sowie 

· Plangenehmigung Betriebsumfahrt A6 (31.10.08).

2010 wurde bei der Regierung am 19.1.10 nachgefragt mit der Mitteilung von Frau Wolf, Regierung von Mittelfranken, es läge seit 1.12.09 nichts Neues vor. Spätestens zu diesem Zeitpunkt musste die Regierung von Mittelfranken Kenntnis über das geplante Vorhaben haben, wenn die Auslegung des Verfahrens ab dem 25.1.10 erfolgen konnte.

Es verwundert doch sehr, dass angesichts der massiven Häufung geplanter Eingriffe in den Bannwald bei Nürnberg und die häufige Presseberichterstattung über die dadurch ausgelösten Proteste, die bei der Regierung vorliegenden Stellungnahmen des BN zu all diesen Verfahren dieser weitere Eingriff in den Bannwald und das Europäische Vogelschutzgebiet bei der Nachfrage nach laufenden und geplanten Verfahren in Mittelfranken "vergessen" worden sein soll.

Der BN hatte keine zumutbare Gelegenheit, von dem Verfahren Kenntnis zu erlangen, da eine Veröffentlichung der Anhörung im Amtsblatt der Regierung von Mittelfranken, das vom BN regelmäßig ausgewertet wird, nicht erfolgte. Diese Vorgehensweise ist rechtsmissbräuchlich.

Der BN beantragt daher eine rechtskonforme Anhörung mit entsprechender Frist ab Übermittlung der vollständigen Unterlagen unter Verweis auf die Richtlinie 35/2003 der EU. 

Der BN ist auch wegen des Eingriffes in das Europäische Vogelschutzgebiet Nürnberger Reichswald anzuhören. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des EUGH vom Oktober 2009 (NvWZ 2009, 1553 bzw unter http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&jurcdj=jurcdj&numaff=C-263/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=aff

int&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=doc

som&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher)

Der BN fordert hiermit die ordentliche Anhörung des BN, die Übersendung der Planungsunterlagen und die Einräumung einer angemessenen Frist zur Abgabe der Stellungnahme unter Verweis auf die genannte Entscheidung des EUGH vom Oktober 2009.

Stellungnahme zum geplanten Vorhaben

Mit dieser Stellungnahme an die Regierung von Mittelfranken beteiligt sich der Bund Naturschutz an der öffentlichen Anhörung ohne von den o.g. Forderungen abzulassen. 

Dem BN liegen seit wenigen Tagen lediglich privat überlassenen Kopien eines Teils der Unterlagen vor. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles behält sich der BN weitere Stellungnahme nach Übermittlung der Planungsunterlagen vor. 

Bedarf nicht nachgewiesen
Der BN bestreitet den Bedarf für die geplante Maßnahme. Die dem Vorhaben zugrunde gelegten Prognosen für den zukünftigen KFZ-Verkehr sind überholt.

Angesichts der Verknappung der Ölressourcen und der Notwendigkeit des Klimaschutzes ist darüber hinaus zukünftig mit veränderten Rahmenbedingungen zu rechnen.

Aus diesen Gründen ist v.a. der Gütertransport auf die umweltfreundlichere Bahn zu verlagern.

Der BN lehnt einen weiteren Ausbau der Straßeninfrastruktur ab und fordert deshalb die Einstellung der Planungen.

Dazu ist festzustellen, dass es keine gesetzliche Regelung gibt, die eine bestimmte Häufigkeit derartiger Anlagen fordert. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Anlegung von PWC-Anlagen in bestimmten Abständen besteht nicht. Die Planung stützt sich  lediglich auf eine Richtlinie, die jedoch kein Gesetz ist. 

Auch und gerade die Anwendung von Richtlinien erfordern es, auf die aktuellen Verhältnisse und Zielsetzungen einzugehen und sie zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für den heute hohen Rang des Naturschutzes und die aktuell gebotene Zurückhaltung im Umgang mit öffentlichen Mitteln. Daran mangelt es hier.

Zur Lage im Straßennetz heißt es im Erläuterungsbericht unter 1.1.2:

„Der geplante Standort der PWC-Anlage liegt im Autobahnabschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg Ost und Altdorf, die die BAB A6 mit den Autobahnen, BAB A9 Berlin - München und BAB A3 Frankfurt – Regensburg verknüpfen.

Die nächste Parkmöglichkeit an der BAB A6 in Richtung Westen stellt die neue Tank-und Rastanlage Kammersteinen Land mit einer Entfernung von ca. 25 km dar. In östlicher Richtung befindet sich in einem Abstand von ca. 4,5 km der Rastplatz Lochgraben/Röthenbach, jedoch ohne WC und mit Parkmöglichkeiten, die nur für 7 Lkw in Längsaufstellung nutzbar sind; zudem ist dieser Rastplatz nicht erweiterbar. Der Standort des nächsten geplanten Parkplatzes mit WC in Richtung Osten befindet sich in einem Abstand von 17,5 km bei Betr.-km 815+600, die Tank- und Rastanlage Oberpfälzer Alb liegt bei Betr.-km 8314-500 in einer Entfernung von ca. 33,4 km.

An der BAB A3 südlich des AK Altdorf besteht die nächste Rastmöglichkeit auf dem ca. 6 km entfernten Rastplatz Vogelherd. Nördlich des AK Altdorf wird in ca. 7 km Entfernung die PWC-Anlage FuchsmühlelLudergraben geplant.

An der BAB A9 ist südlich des AK Nürnberg Ost die nächstgelegene Rastanlage (TR Feucht) nach ca. 9 km zu erreichen. Nördlich des AK Nürnberg Ost befindet sich in ei¬nem Abstand von ca. 8 km die PWC-Anlage Brunn. ...“

Diese Darstellung ist unvollständig und daher fehlerhaft:

In der näheren Umgebung finden sich weitere, im Erläuterungsbericht jedoch nicht angeführte Parkplätze (mit / ohne WC) und Raststätten - tlw. in Planung -, so dass eine Notwendigkeit für das Vorhaben nicht besteht.

Ein Wegfall der geplanten PWC-Anlage würde daher den Kfz-Verkehr nicht relevant beeinträchtigen, da es genügend anderweitige, hinreichend nahe gelegene Anlagen gibt, bzw. bereits in Planung sind.

Unrichtig ist daher die Einschätzung der Behörde, das vorhandene Stellplatzangebot reiche derzeit und für den zukünftig prognostizierten Verkehr nicht mehr aus, die Kapazität der vorhandenen benachbarten Anlagen mit Parkplätzen sei bereits jetzt ausgeschöpft, für den LKW-Verkehr stünden viel zu wenige Parkplätze zur Verfügung. 
Keine Verringerung von Umweltbeeinträchtigungen

Der BN widerspricht der Behauptung im Kapitel 2 zur Notwendigkeit der Maßnahme, nach dem eine Verringerung der Umweltbeeinträchtigungen erfolge und "mögliche Immissionsorte … relativ weit von der Anlage entfernt" lägen. 

Eine Gesamtbilanz zur Zunahm der Umweltbelastungen durch den Ausbau der KFZ-Infrastruktur wurde nicht vorgelegt. Sie hätte mit Sicherheit das Ergebnis, dass die Umweltbelastungen stiegen. Deshalb wird ja auch von der EU und der Bundesregierung, dem Landesentwicklungsprogramm und den Regionalplänen unisono eine Reduzierung der Verkehrsbelastungen und die Verlagerung des Verkehrs auf umweltfreundliche Verkehrsträger gefordert.

Die möglichen Immissionsorte beginnen bereits unmittelbar an der Grenze des Plangebietes mit dem Vogelschutzgebiet Nürnberger Reichswald.

Klimaschutz

Die Planung stellt ein Paradebeispiel für die Doppelzüngigkeit staatlichen Handelns beim Klima- und Naturschutz dar.
Die Planung ist ein Anschlag auf den Klimaschutz und widerspricht allen gesetzlichen Vorgaben zum Erhalt von Natur und der Förderung des öffentlichen Verkehrs. 
In einer Zeit, in der die UNO ihren beklemmenden Bericht zum Klimawandel vorstellt (Ende 2006), setzt das Staatliche Bauamt (ehem. Straßenbauamt) Nürnberg weiter auf den Ausbau des klimaschädlichen KFZ-Verkehrs.

Die Bundesrepublik Deutschland und damit auch der Freistaat Bayern sind jedoch an den verbindlichen internationalen Beschluss zum Kyoto-Protokoll gebunden und damit verpflichtet, die Emissionen von CO2 und die anderer für das Klima schädlicher Abgase zu verringern. 

Durch den geplanten Bau der PWC-Anlage würde der KFZ-Verkehr begünstigt und damit weiterer KFZ-Verkehr induziert. Durch Induzierung zusätzlichen Verkehrs würden auch zusätzliche Mengen klimarelevanter Gase emittiert.

Eine Untersuchung der heutigen Emissionen und eine Prognose der zusätzlichen Emissionen wurde in den Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren nicht vorgelegt. Der Planung mangelt es deshalb an Untersuchungen.

Der BN fordert die Umsetzung internationaler Beschlüsse zum Klimaschutz und deshalb die Einstellung des Planfeststellungsverfahrens. Sollte das Verfahren weiterverfolgt werden, fordert der BN die Vorlage aussagekräftiger Untersuchungen zu den CO2-Emissionen.

Alternativenprüfung mangelhaft

Fehlerhaft ist die Darstellung und Einschätzung von Alternativstandorten.

In der Voruntersuchung "Natur und Landschaft" wurde geprüft, ob im vorliegenden Autobahnabschnitt zwischen dem AK Nürnberg-Ost und dem AK Altdorf der geplante Standort der PWC-Anlage aus naturfachlicher Sicht geeignet ist (d.h. die vergleichsweise geringsten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erwarten sind) oder ob Alternativen in diesem Abschnitt gegeben sind. Hierzu sind floristische und faunistische Erhebungen erfolgt.

Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass in diesem Autobahnabschnitt der geplante Standort aus naturfachlicher Sicht der geeignetste sei. Im Vergleich mit anderen Bereichen entlang dieses Abschnitts träten am Standort die geringsten Auswirkungen auf Natur und Landschaft und insbesondere auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets auf.

Bei der Prüfung von Alternativen in einem EU-Vogelschutzgebiet geht es aber nicht um die Frage, ob das beplante Gebiet das geeignetste sei. 

Regionalplan

Der Regionalplan 7, Industrieregion Mittelfranken sieht (in RP 7, B I Ziff.  2.2.4 und Karte 3) die Ausweisung vor: Landschaftliches Vorbehaltsgebiet „Waldgebiete und Höhenzüge im Mittelfränkischen Becken“. Den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege kommt eine besondere Bedeutung zu.

Mit der Zerstörung der Vogelwelt geht einher der Verlust als wertvolles Naherholungsgebiet auch für die Bewohner der nahegelegenen Ortschaften mit zahlreichen ausgewiesenen Wanderwegen.

Die unstrittige besondere Bedeutung des Waldes für den Schutz von Verkehrswegen, für den Klimaschutz und für die Erholung (Intensitätsstufe ll) und für die Gesamtökologie wird zwar im Erläuterungsbericht in Ziff. 3.5.2.3 genannt. 

Eine hinreichende inhaltliche Auseinandersetzung und Abwägung mit diesen besonderen Bedeutungen erfolgte hingegen nicht.

Eingriffe in Natur und Landschaft

Gemäß Art. 6a BayNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs in Natur und Landschaft verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen - dazu zählen konsequenterweise auch unnötige Vorhaben wie hier - von Natur und Landschaft zu unterlassen.

Flora und Fauna werden durch das Vorhaben massiv beeinträchtigt. Es führt zu unzumutbaren Immissionen.

Zur Untersuchung aus naturschutzfachlicher Sicht heißt es im Erläuterungsbericht unter 3.1.2:

„Im Rahmen der Planung zum Neubau der PWC-Anlage wurde eine ökologische Voruntersuchung des Raumes entlang der BAB A6 zwischen den Autobahnkreuzen (AK) Nürnberg-Ost und Altdorf durchgeführt, Da der Untersuchungsraum als Vogelschutzgebiet "Nürnberger Reichswald" (Nr. 6533-471.03) ausgewiesen ist und damit eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder einzelner geschützten Arten eintreten kann, wurde die Planung insbesondere hinsichtlich der Belange von NATURA 2000 überprüft.

Als Ergebnis der Voruntersuchung ist festzuhalten, dass im Vergleich mit anderen Bereichen entlang der BAB A 6 zwischen den AK Nürnberg-Ost und AK Altdorf am geplanten Standort die geringsten Auswirkungen auf Natur und Landschaft, insbesondere auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets gegeben sind (s. Kap 3.5.2.2).“

Weiter im Erläuterungsbericht unter 3.5.2:

„Umweltverträglichkeit

Da die geplante PWC-Anlage im Vogelschutzgebiet Nr. DE 6533-471.03 liegt, wurde eine verkehrstechnische Voruntersuchung (s. Kap.3.1.1) zu Alternativstandorten außerhalb des Vogelschutzgebiets und eine Voruntersuchung "Natur und Landschaft" zu Standortalternativen an der A 6 zwischen den AK Nürnberg-Ost und AK Altdorf durchgeführt (s. Kap. 3.1,2 und 3.5.2.2)."

Damit würde das geplante Vorhaben massiv in das Gebiet eingreifen. Sie erfolgen in den Lorenzer Reichswald (Staatsforst), der als Bannwald gemäß Art. 11 BayWaldG geschützt ist. Darüber hinaus ist das gesamte Waldgebiet als Natura-2000-Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung und als Vogelschutzgebiet „Nürnberger Reichswald“ Nr.: DE 6533-471, Teilfläche 03 ausgewiesen (Art. 13 b BayNatSchG).

Es finden sich - nicht zuletzt wegen der Schutzausweisung - besonders schützenswerte Tierarten in der näheren Umgebung, wie bereits nach den Beobachtungen von Mitbürgern

brütender Eisvogel,

Kreuzotter,

Ringelnatter,

Feuersalamander,

Schwarzspecht,

diverse schützenswerte Wasser- und Erdkröten bzw. Frösche, div. Molche.

Im Erläuterungsbericht zur landschaftspflegerischen Begleitplanung wird unter Ziff. 3.2 dargelegt:

„Vogelschutzgebiet 'Nürnberger Reichswald' Nr. DE 6533-471.03 (Art. 13b BayNatSchG, Richtlinie 791409/EWG):

Der Nürnberger Reichswald ist als Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Die Bedeutung des Gebiets resultiert aus dem landesweit bedeutsamen Vorkommen von Spechten und Höhlennutzern, Laubholzbewohnern und weiteren Rote-Liste-Arten (Ziegenmelker, Heidelerche, Auerhuhn, Haselhuhn, Habicht u.a.). Es stellt ein Schwerpunktgebiet für Waldvögel mit europäischer Hauptverbreitung dar. Die großen, zusammenhängenden Waldkomplexe aus vorherrschenden Kiefernwäldern, mit eingestreuten Laubholzbereichen und großen Übergangsflächen von reinen Nadelholzflächen zu strukturreichen Misch- und Laubwäldern sind kennzeichnend für das Schutzgebiet. Die Größe des Gesamtgebiets 6533-471 beträgt über 38.000 ha.

Folgende Vogelarten nach Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie sind im Standard-Datenbogen benannt: Rauhfußkauz, Eisvogel, Haselhuhn, Uhu, Ziegenmelker, Rohrweihe, Mittelspecht, Schwarzspecht, Halsbandschnäpper, Zwergschnäpper, Sperlingskauz, Neuntöter, Heidelerche, Wespenbussard, Grauspecht, Auerhuhn.

Näheres dazu ist in Unterlage 12.3 ausgeführt (FFH-Verträglichkeitsprüfung).

FFH-Gebiet DE 6533-371.03 'Rodungsinseln im Reichswald':

Nördlich des Untersuchungsgebiets (ca. 700 m nördlich A 6) befindet sich bei Birnthon das FFH-Gebiet DE 6533-371.03 'Rodungsinseln im Reichswald'.

Landschaftsschutzgebiet (LSG, Art. 10 BayNatSchG):

Die Offenlandflächen um Birnthon sind als Landschaftsschutzgebiet „Birnthon" ausgewiesen.“

Das Untersuchungsgebiet ist Teil eines Vogellebensraumes von landesweiter Bedeutung. Es wurde ein hoher Anteil spezialisierter und streng geschützter Specht- und Greifvogelarten nachgewiesen.
Es liegt auf der Hand, dass durch das Bauvorhaben, das unzweifelhaft zu erhöhten Lärm-, Licht- und Schadstoffimmissionen (insbesondere auch durch besonders störende Frequenzen von laufenden LKW-Aggregaten) insbesondere im Lebensbereich der angeführten Tiere führt, dieser Lebensbereich nachhaltig gestört wird. Die schützenswerten Tiere werden letztendlich verscheucht. Die Eigenschaft als geschütztes Gebiet geht - wohl sogar bereits kurzfristig - verloren. Wenn daher im Bericht formuliert wird, der Standort hier sei „der geeignetste“ im Vergleich mit anderen Standorten, so enthält diese Formulierung keine hinreichende Aussagekraft über die Eignung selbst: Daraus, dass andere Standorte ungeeignet sind, kann nicht geschlossen werden, dass der Standort hier deshalb geeignet wäre.

Der BN fordert gemäß Art. 6a BayNatSchG den Eingriff in Natur und Landschaft wegen der vermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. 

Verträglichkeitsuntersuchung und Verträglichkeitsprüfung nach EU-Recht

In den dem BN vorliegenden Unterlagen zum Verfahren findet sich keine Verträglichkeitsuntersuchung oder -prüfung nach EU-Recht.

Der BN fordert die Einstellung des Verfahrens, weil hier möglicherweise erheblich in das EU-Vogelschutzgebiet eingegriffen würde.

Berücksichtigung weiterer Projekte und Planungen mangelhaft

In den dem BN vorliegenden Unterlagen zum Verfahren findet sich keine Verträglichkeitsprüfung nach EU-Recht. Auch der Landschaftspflegerische Begleitplan berücksichtigt weitere Planungen im Vogelschutzgebiet nicht:

Sog. „Waldumbau“ in den An- und Abflugbereichen des Regionalflughafens Nürnberg 

Erst kürzlich ist bekannt geworden, dass im unmittelbaren Umfeld des Flughafens über den verfahrensgegenständlichen Straßenbau hinaus großflächige Eingriffe in den Waldbestand vorgenommen werden sollen, z.T. bereits vorgenommen wurden. Es handelt sich um mehrere Teilflächen im Umfang von insgesamt 14,33 Hektar. 
Im landschaftspflegerischen Begleitplan für die PWC-Anlage und in den sonstigen Aussagen zu Natur und Landschaft wird auf diese zusätzliche Belastung nicht eingegangen. 
Weitere Verfahren im Reichswald mit möglichen erheblichen Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet, den Bannwald, Erholungsfunktion u.ä. Belange

Weitere zusammenwirkende Pläne oder Projekte wurden nicht bzw. nicht im Zusammenhang aller Planungen berücksichtigt:

· Geplante Südumfahrung Buckenhof-Uttenreuth-Weiher St 2240,

· Geplante Rodung für die Erweiterung des Sportgeländes in Tennenlohe

· Geplante Rodung für die Erweiterung des Sportgeländes in Heroldsberg

· Geplanter Bau der Abwasserentsorgungsanlage Kalchreuth

· Geplantes Gewerbegebiet südlich des Nürnberger Hafens "Wiener Straße"

· Geplanter Neubau der Staatsstraße Feucht-Penzenhofen,

· Geplantes Gewerbegebiet "Moser Brücke" bei Feucht, 

· Geplante Südanbindung zum Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht, 

· Rodung und Sandabbau auf diversen Flächen nach der derzeit laufenden Fortschreibung des Regionalplans Industrieregion Mittelfranken,

· Geplanter Bau eines Lichtwellenleiters der Weigand Bau im südlichen Reichswald 

· Betrieb der Erd- und Bauschuttdeponie Schwarzenbruck,

· Weitere Abbau- oder Deponievorhaben im Nürnberger Reichswald, die genehmigt, aber noch nicht ausgeführt oder derzeit noch in Planung sind.

Die Liste ist möglicherweise nicht abschließend, da der Bund Naturschutz in vielen Fällen nicht beteiligt oder informiert wird.

Es ist in diesem Zusammenhang keine Ermessensfrage, ob diese anderen Projekte in direktem räumlichen Zusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Sie liegen alle im selben Vogelschutzgebiet.

Das Projekt ist nicht genehmigungsfähig, weil die Eingriffe in das Vogelschutzgebiet nicht ausgeschlossen werden können.
Der BN fordert eine Gesamtbetrachtung aller derzeit im Vogelschutzgebiet Nürnberger Reichswald geplanten Eingriffe, sollte das Verfahren weiterverfolgt werden.

Beeinträchtigung streng geschützter, besonders geschützter oder den Richtlinien der EU (FFH, Vogelschutz) unterliegender Arten

Der BN weist die Aussagen der saP zurück, nach der die Arten 

Abendsegler, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Rauhhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, Zauneidechse, Gelbbauchunke, Baumpieper, Buntspecht, Eisvogel, Grauspecht, Grünspecht, Habicht, Hohltaube, Kleinspecht, Mäusebussard, Mittelspecht, Schwarzspecht, Sperber, Waldkauz

weder geschädigt, noch gestört noch getötet werden könnten.

Auch weitere Arten wären beeinträchtigt.

Eine Untersuchung zum Auerhuhn wurde unterlassen, obwohl zu dieser Art in der Nähe Nachweise bekannt sind.

Naherholung

Das Recht auf Genuss der Naturschönheiten und auf Erholung in der freien Natur ist durch Art. 141 Abs. 3 Satz 1 der Bayerischen Verfassung zu einem jedermann zustehenden subjektiven Recht im Range eines Grundrechts erhoben worden (so zuletzt BayVerfGH 1975, 473 = GVBl. 1975 S. 202). 

Durch die geplante Maßnahme wird der Reichswald weiter verkleinert und zerstückelt. Die Naherholung würde in einem weiteren Bereich als dem heute durch die Autobahn beeinträchtigten beeinträchtigt. Es handelt sich um Erholungswald nach dem Wald-Funktionsplan.

Lärm 

"Die vorhandene Lärmsituation im Planungsraum wird durch den bestehenden Verkehrsweg BAB A 6 bestimmt. Durch die geplante Maßnahme ist keine erhebliche Veränderung zu erwarten" (siehe Kap. 5.1.1).

Die nächstgelegene Ortschaft im Norden ist die Stadt Nürnberg mit dem Ortsteil Birnthon. Die als Mischgebiet eingestufte Bebauung des Ortsteiles Birnthon ist von der Autobahnachse ca. 890 m entfernt.

Die nächstgelegene Ortschaft im Süden ist der Markt Feucht mit dem Ortsteil Moosbach. Die als Wohngebiet eingestufte Bebauung ist von der Autobahnachse ca. 800 m entfernt.

Entsprechendes gilt für die Lärmimmissionen. Hier kommt hinzu, dass bislang ein natürlich gewachsener Erdwall vor der Autobahn besteht, der im Erläuterungsbericht nicht erwähnt wird, aber augenscheinlich abgetragen werden soll, so dass dann Lärm umso mehr ungehindert Richtung Süden (Moosbach) einwirken würde. Schon jetzt wird der einzuhaltende Richtwert von 65 dB(A) nachts um 6 dB(A) überschritten (vgl. Ziff. 4.6 des Berichts). Die Ausführungen zur Geeignetheit und Angemessenheit des geplanten Lärmschutzes im Erläuterungsbericht können daher nicht anerkannt werden. Dies gilt sowohl für Lärmimmissionen in der nächsten Umgebung in Bezug auf den Naturschutz aber auch für Lärmimmissionen.

Im Erläuterungsbericht zur landschaftspflegerischen Begleitplanung wird unter Ziff. 3.3 dargelegt, dass die Waldflächen südlich der BAB A 6 lt. Waldfunktionsplan „Wald mit besonderer Bedeutung für den Lärmschutz“ ist. Darüber schweigt sich der Erläuterungsbericht aus; diese besondere Bedeutung wird in Ziff. 3.5.2.3 neben den anderen besonderen Bedeutungen aus unverständlichen Gründen nicht genannt. Nachdem sich der Lärmschutz auch auf die Belange des Einzelnen bezieht, bin ich hierdurch auch unmittelbar betroffen.

Der BN lehnt den Bau der Anlage ab, weil dadurch Naherholungsgebiete der in der Nähe liegenden Siedlungen und die Siedlungen selbst  zusätzlich verlärmt werden.

Luftschadstoffe

"Für die Luftschadstoffsituation sind keine Veränderungen gegenüber dem Bestand zu erwarten. Maßgeblich für die Luftschadstoffbelastung ist nicht der Rastplatz, sondern der Verkehr auf der BAB A 6."

Der BN lehnt den Bau der PWC-Anlage ab, weil er zu einer Erweiterung der KFZ-Infrastruktur gehört, die insgesamt zu einer starken Luftbelastung beiträgt. Der Großraum ist bereits heute Luftbelastungsgebiet und darf nicht weiter belastet werden.

Hinsichtlich der Luftschadstoffe sind entgegen der Darstellung im Bericht natürlich Veränderungen gegenüber dem Bestand zu erwarten. Zu hinterfragen ist lediglich, in welchem Umfang dies geschieht. Durch An- und Abfahrten der parkenden Fahrzeuge, insbesondere von LKW und deren laufender Aggregate, entstehen zusätzliche Luftschadstoffe (Abgase, Feinstaub), die in der Umgebung ihren Niederschlag finden und letztlich auch dem Grundwasser  zugeführt werden (Näheres hierzu unten). Maßgeblich für die Luftschadstoffbelastung ist daher entgegen der Darstellung im Bericht sehr wohl auch der Rastplatz und nicht nur der Verkehr auf der BAB A 6. 

Wald

"Der Untersuchungsraum liegt in den ausgedehnten Waldflächen des Lorenzer Reichswalds (Staatsforst), die als Bannwald gemäß Art. 11 BayWaldG geschützt sind. Den Waldflächen im Bereich der geplanten PWC-Anlage und dem Umfeld weist die Waldfunktionskarte "Nürnberger Land" folgende Funktionen zu:

- beiderseits BAB A 6: Wald mit besonderer Bedeutung für den Schutz von Verkehrswegen

- beiderseits BAB A 6: Wald mit besonderer Bedeutung für den Klimaschutz und für die Erholung (Intensitätsstufe ll)

- südlich BAB A 6 zwischen vorhandenem Waldweg südlich der A6 und Moosbach: Wald mit besonderer Bedeutung für die Gesamtökologie.

Der Bau der PWC-Anlage betrifft beiderseits ausschließlich Waldflächen (Kiefernbestand)." (Erläuterungsbericht Kap. 3.5.2.2)
Mit der geplanten Südumfahrung Buckenhof-Uttenreuth-Weiher St 2240, der geplanten Rodung für die Erweiterung des Sportgeländes in Tennenlohe, der geplanten Rodung für die Erweiterung des Sportgeländes in Heroldsberg, dem geplanten Bau der Abwasserentsorgungsanlage Kalchreuth, dem geplanten Gewerbegebiet südlich des Nürnberger Hafens "Wiener Straße", dem geplanten Neubau der Staatsstraße Feucht-Penzenhofen, dem geplanten Gewerbegebiet "Moser Brücke" bei Feucht, der geplanten Südanbindung zum Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht, der Rodung am Flughafen Nürnberg und geplantem Sandabbau auf diversen Flächen nach der derzeit laufenden Fortschreibung des Regionalplans Industrieregion Mittelfranken, dem geplanten Bau eines Lichtwellenleiters der Weigand Bau im südlichen Reichswald , dem Betrieb der Erd- und Bauschuttdeponie Schwarzenbruck, weiteren Abbau- oder Deponievorhaben im Nürnberger Reichswald, die genehmigt, aber noch nicht ausgeführt oder derzeit noch in Planung sind 

ist eine beispiellose Rodungsorgie im Reichswald geplant.

Der BN lehnt die Rodung für die geplante PWC-Anlage ab und verweist auf die Bannwald-Verordnung, die solch eine Maßnahme nicht vorsieht und den regionalplan, der den Erhalt des Waldes fordert.

Flächenverbrauch

"Die geplante PWC-Anlage hat einen Flächenbedarf von rund 5 ha, wovon rund 1 ha bestehende Grünflächen der BAB A 6 sind." (Erläuterungsbericht Kap. 3.5.2.4)

Die Neuversiegelung beträgt ca. 2,53 ha.

Jede Minute werden in Bayern für Siedlungs- und Verkehrszwecke 114 m2 verbraucht. Mit einem täglichen Verlust von 23 Fußballfeldern (16,4 ha; Stand 2008) ist Bayern nach wie vor einer der Spitzenreiter unter den Bundesländern beim Flächenverbrauch. Der durchschnittliche tägliche Flächenverbrauch ist seit 2003 so gut wie nicht nicht gesunken.
Für die geplante Neubaumaßnahme sollen 2,53 ha neu versiegelt werden. Zusätzlich werden noch Flächen für die Anlage von Böschungen, Ausgleichsmaßnahmen etc. benötigt. Insgesamt würde die Maßnahme 5 ha Fläche beanspruchen.
Die Bayerische Staatsregierung hat erkannt, dass die ungebremste Flächenversiegelung weit reichende negative Folgen auf Klima, Hochwasserproblematik usw. hat und hat es sich entsprechend auf höchster politischer Ebene zum Ziel erklärt, den Flächenfraß zu stoppen. Auch die Bundesregierung hat mit ihrem Ziel, die Flächeninanspruchnahme auf 30 ha/Tag im Jahr 2020 zu reduzieren, das Problem erkannt.
Die umfangreiche Flächenversiegelung bei der geplanten Baumaßnahme steht damit krass im Widerspruch zu den Zielen der Staatsregierung und der Bundesregierung und wird daher vom Bund Naturschutz strikt abgelehnt.

Der Bund Naturschutz fordert, aus Gründen des Bodenschutzes das Planfeststellungsverfahren einzustellen.

Grundwasser, Oberflächengewässer
Das auf dem Bauvorhaben anfallende Abwasser soll nach dem Erläuterungsbericht (dort Zif. 4.5) nach Norden einem Absetzbecken zugeführt und anschließend über eine geplante Entwässerungsleitung DN 400 in die vorhandenen Entwässerungseinrichtungen der GVS Birnthon-Moosbach geleitet werden. Die weitere Ableitung erfolge über einen Durchlass DN 600 in einen westlich im Wald verlaufenden Abzugsgraben, der wiederum in einen Weiher östlich des Birnthoner Weges mündet. 

Was die südliche Ableitung anbelangt, so soll das Oberflächenwasser einem Absetzbecken (mit Vorrichtungen zur Rückhaltung von Leichtflüssigkeiten) zugeführt werden. Die Ausleitung erfolge sodann in einen bestehenden Graben, der in den nach Süden führenden Seitengraben der GVS Birnthon-Moosbach mündet, in den bereits jetzt die bestehende Autobahn entwässert würde. Die vorhandene Ableitung erfolge weiterhin in einen westlich des Birnthoner Weges verlaufenden Seitengraben Richtung Sportgelände Moosbach. Zusätzliches Wasser werde durch eine Überlaufschwelle getrennt und in einen bestehenden im Wald verlaufenden Abzugsgraben geleitet, der wiederum in eine Teichanlage münden würde.

Im Ergebnis ist somit zunächst festzustellen, dass insbesondere auf den geplanten Parkflächen in erheblichem Umfang durch an- und abfahrende sowie parkende Kraftfahrzeuge, sowie die dort betriebenen LKW-Aggregate und durch das Verhalten der Personen, was zu bekannten Verschmutzungen (Abfall, Urinieren etc.) führt, in hohem Umfang Schadstoffe entweder direkt in den Boden gelangen oder mit dem anfallenden Oberflächenwasser abgeschwemmt würden (die Neuversiegelung beträgt ca. 2,53 ha).

Des weiteren würde dieses schadstoffbelastete Oberflächenwasser sodann über diverse Gräben/Weiheranlagen letztlich dem Grundwasser und/oder der öffentlichen Kanalisation zugeführt. 

Dies würde zu einer hohen Verschmutzung des Kanals, der offenen Gräben und des Grundwassers – zumal Vorbelastungen des Wassers durch den Schadstoffeintrag aus dem Fahrbahnwasser der BAB A 6 bereits als gegeben festgestellt wurden, da hier keine Regenrückhaltebecken vorhanden sind, führen (vgl. Erläuterungsbericht zur landschaftspflegerischen Begleitplanung Ziff. 3.4.3). Moosbach hat ohnehin bereits einen sehr hohen Grundwasserpegel, was erschwerend und belastend hinzukommt.

Die Autobahn liegt im Norden in erhöhter Position. Das Gelände fällt nach Süden Richtung Moosbach hin ab. Also fließt das Abwasser in Richtung Moosbach. Der Graben bzw. das Bachbett musste aufgrund des zusätzlich anfallenden Abwassers der Autobahn damals im Zuge des Baus der Autobahn bereits verbreitert werden, um die zusätzlichen Abwassermengen aufnehmen zu können. Wegen starker Erosion wurden Auflandungen und Instandsetzungsmaßnahmen notwendig.

Die Überflutungsgefahr nimmt durch das Vorhaben zu. Bereits etwa 1982 kam es zu einer Überflutung des Grabens, der von der Autobahn nach Süden Richtung Moosbach führt. Keller in Moosbach wurden überschwemmt, Die Feuerwehr musste Wasser aus den betroffenen Anwesen abpumpen.

Der BN lehnt das Vorhaben wegen der Belastungen der Gewässer ab und fordert die Einstellung des Verfahrens.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Der BN bestreitet die Geeignetheit der geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie ihre dauerhafte Sicherung.

Die geplanten Aufforstungsmaßnahmen bei Winkelhaid, Weißenbrunn und Haimendorf sind nicht sachgemäß. Auch die sonstigen Maßnahmen werden vom BN als nicht angemessen für den geplanten Eingriff bewertet.

In der Gesamtschau, d. h. in Abwägung aller erforderlichen Umstände und bei ordnungsgemäßer Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist somit festzustellen, dass die Durchführung des Vorhabens gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstößt.
Mit freundlichen Grüßen

Tom Konopka

Regionalreferent
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